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(1) Die Landesregierung hat Aufzeichnungen Uber Berechtigungen nach8 5 Abs. 3 und Uber Auftrage nach8 8 sowie
Ubersichtskarten zu fiihren, aus denen die durch die Nutzung betroffenen Grundstiicke zu ersehen sind (Karntner
Gentechnik-Buch).

(2) Die Aufzeichnungen und die Eintragungen in die Ubersichtskarten haben keine rechtsgestaltende Wirkung.

(3) Die Landesregierung darf Aufzeichnungen und Ubersichtskarten automationsunterstiitzt filhren, Ausziige daraus
automationsunterstitzt herstellen und die in Abs. 4 angefiihrten Angaben und personenbezogenen Daten fur das

Internet in geeigneter Form aufbereiten.

(4) Folgende Angaben und personenbezogene Daten durfen automationsunterstitzt verarbeitet werden:

a) Angaben Uber die Eigentimer der genutzten Grundstlicke und die sonst Nutzungsberechtigten € 4 Abs. 1, 8 5
Abs. 3, § 11 Abs. 2): bei natlrlichen Personen Name und Zustelladresse, bei juristischen Personen und
Personengesellschaften des Handelsrechts Name, Rechtsform, Firmenbuchnummer und Sitz;

b) diein §4 Abs. 2 lit. a, e, f und g angefiihrten Angaben;

c) Angaben Uber die gentechnikrechtliche Zulassung der ausgebrachten GVO einschlieBlich der hiebei allenfalls
vorgesehenen VorsichtsmaBnahmen;

d) Ermittlungsergebnisse gemaR § 5 Abs. 1, die sich auf die in§ 4 Abs. 2 lit. a, e, f und g angefUhrten Angaben
beziehen;

e) Angaben Uber die gemal § 8 Abs. 1 bis 3 oder § 9 Verpflichteten:

bei naturlichen Personen Name und Zustelladresse, bei juristischen Personen und Personengesellschaften des
Handelsrechts Name, Rechtsform, Firmenbuchnummer und Sitz;

f) Gegenstand eines behdérdlichen Auftrags oder einer behdrdlichen Anordnung gema3§ 8 Abs. 1 bis 3;

g) die Ubersichtskarten.

(5) Uber Antrag der Grundeigentiimer oder sonst Nutzungsberechtigten oder von Amts wegen sind in den
Ubersichtskarten (Abs. 1 und Abs. 4 lit. g) Grundstiicke ersichtlich zu machen, die zu einer gentechnikfreien
Bewirtschaftungszone gemaf3 ,8 2 Abs. 1a des Karntner Landwirtschaftsgesetzes - K-LWG, LGBI. Nr. 106/2012gehdren.
Weiters konnen auf Anregung Grundstlicke, die zweifelsfrei der Erzeugung gemall den Verfahren der biologischen
Landwirtschaft nach Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dienen, in der Ubersichtskarte ersichtlich gemacht
werden; auf eine solche Eintragung besteht kein Rechtsanspruch.

(6) Die Einsicht in das Karntner Gentechnik-Buch und in die in Abs. 4 und 5 angefihrten Angaben und
personenbezogenen Daten ist jedermann gestattet. Werden Auszlge verlangt, konnen diese nach MalRgabe der
technischen Mdglichkeiten schriftlich oder automationsunterstutzt zur Verfigung gestellt werden.

(7) Die Landesregierung hat der Kammer fir Land- und Forstwirtschaft in Kérnten die in Abs. 4 genannten Angaben
und personenbezogenen Daten zu Ubermitteln, soweit dies eine wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung der der
Kammer gesetzlich Ubertragenen Aufgaben bildet.

In Kraft seit 01.12.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/k-gtvg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/k-gtvg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/k-gtvg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/k-gtvg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/k-gtvg/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/k-gtvg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/k-gtvg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/k-gtvg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/k-gtvg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/k-gtvg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/k-gtvg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/k-gtvg/paragraf/2
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=106/2012&Bundesland=K%25C3%25A4rnten&BundeslandDefault=K%25C3%25A4rnten&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 13 K-GtVG
	K-GtVG - Kärntner Gentechnik-Vorsorgegesetz - K-GtVG


